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Europäischer Ausschuss der Regionen (AdR)
Information für die Auftragnehmer des AdR:
Gemäß der Richtlinie 2014/55/EU akzeptiert der AdR elektronische Rechnungen, die der Norm EN 16931-1-2017 entsprechen).

Wenn Sie beabsichtigen, dem AdR Rechnungen in elektronischer Form zu stellen, wenden Sie sich bitte an den für Ihren Vertrag zuständigen Finanzsachbearbeiter (den Anweisungsbefugten) im AdR, um die geltenden Abrechnungsbedingungen ändern zu lassen, den Zugang zu der (von der Europäischen Kommission verwalteten) Plattform e-PRIOR freischalten zu lassen und ein Benutzerhandbuch für das „Vertragspartnerportal“ zu erhalten.

In e-PRIOR gibt es zwei Möglichkeiten zur Übermittlung elektronischer Rechnungen: Das Vertragspartnerportal richtet sich vorwiegend an KMU, Privatpersonen oder Vertragspartner, die pro Jahr nur wenige Transaktionen abwickeln. Alternativ können elektronische Rechnungen von Ihrem Back-Office-System über eine Verbindung von Maschine zu Maschine (M2M) an die Plattform e‑PRIOR und den AdR übermittelt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den für Ihren Vertrag zuständigen Finanzsachbearbeiter (den Anweisungsbefugten) im AdR.
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